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Beilage zu Nr . 12 des . Obſtgarten "

v .8:12

suppl.
Landes :Obſtbauvereinfür Niederöſterreich .

Protokoll ? ( 2 , 1 Te.

aufgenommen

in der vom 11.ö. Laudeo-Obſtbauverein in Pirn am 5. Juui 1900

veranſtalteten

Perſammlung der 1.-ö. Sdulgärtner.
>

arition

Ort der Verſammlung : Ritterſaal des n.-ö. Landhauſes, I. $ errengaſſe 13.

Borſigender : Dr. Theodor v . Gohren.

d

Tagesordnung.

1. Eröffnung der Verſammlung durch den Vereinsvorſtand.

2. Hauptreferat des Herrn Ausſchußrathes Heinrich Pawloy ,

Oberl ehrers in Aſpern a . d . Donau , u . zw .:

a ) Trennung in Stadt- und Landſchulgärten ;

b ) Ausſchaltung des Verſuchsfeldes aus den Schulgärten ;

c) Die Hauptculturen in dem Landſchuſgarten : Obſt- , Gemüſe

und Weinbau, technologiſche Pflanzen, Blumen .

Hiezu Specialreferate der Herren Dr. Franz Šicha, t . t.

Profeſſor in Kloſterneuburg und Wilhelm Lauche, fürſtl. Liechten

ſtein'ſ cher Hofgarten - Director in Eisgrub.

d ) Bienenzucht.

3. Hauptreferat des Þerrn Ausſchußrathes, faiſerl . Rathes

Philipp Wagenhütter, t. k . Bezirksſchulinſpectors in Horn, u . zw .:

a ) Obligater Unterricht im Obſt- und Gemüſebau ;

b ) Entlohnung des Schulgärtners ;

c) Berückſichtigung der Leiſtungen des Schulgärtners bei

Stellenbeſeßungen ;

d ) Errichtung mindeſtens eines vollſtändigen Muſterſchul

gartens in jedem Schulbezirke .

4. Anträge.
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Der Vorſißende, Vorſtand Stellvertreter Regierungsrath Dr.

Theodor v . Gohren, begrüßt die Verſammlung und erbittet ſich

von derſelben die Ermächtigung, dem zum Curgebrauche in Karlsbad

weilenden Vereinsvorſtand Abt Alexander Karl, anläßlich der ihm

neuerlich zutheil gewordenen allerhöchſten Auszeichnung beglüd

wünſchen zu dürfen . (Allgemeine lebhafte Zuſtimmung.) Weiters gibt

er ſeiner Freude über den außerordentlich guten Beſuch der Ver

ſammlung ( 117 Schulgärtner) Ausdruck und begrüßt den Vertreter

des t . t. Aderbauminiſteriums, Herrn t. f. Sectionsrath Freiherrn

v . Eifelsberg, als Vertreter des n.-ö. Landesausſchuſſes Herrn Lan

deswanderlehrer Julius Jablanczy, dann die Delegierten aus Böhmen

und Schleſien, nämlich die Herren : Norbert Ladenbauer, t. k . Be

zirksſchulinſpector in Tetſchen (Vertreter des Landesſchulrathes) ,

Edmund Kraml, Oberlehrer in Sablaf (Vertreter des Landescultur

rathes, deutſche Section) und Joſef Kurz, Fachlehrer in Troppau

( Vertreter des ſchleſiſchen Obſtbauvereines ).

Der Vorſigende gibt ſeiner Anſicht Ausdruck, daß über den

Werth der Schulgärten im Principe keine Meinungsverſchieden heit

beſtehe, daß dieſe Inſtitution in ethiſcher und praktiſch materieller

Richtung vorzügliche Dienſte zu leiſten beſtimmt ſei , und weist auf

die Hinderniſſe hin, die der Entwidlung des Schulgartenweſens be :

ſonders durch halbe Maßregeln der Behörden, durch finanzielle Noth

der Gemeinden und Ueberbürðung der Lehrer entgegenſtehen .

Ueber Vorſchlag des Vorſißenden werden gewählt : zu Schrift

führern die Herren Schulleiter Franz Breit und Lehrer Adolf

Nachelmayer und zu Verificatoren die Herren Schuldirector

Mayerhofer und Oberlehrer Gutlederer.

Der Vorſigende theilt mit , daß infolge Verhinderung der

Specialreferenten Dr. Franz Sicha und Director Wilhelm Lauche

eine Verſchiebung der beiden Hauptreferate wünſchenswerth erſcheint

und erſucht um Zuſtimmung hiezu . (Angenommen.) Es gelangt nun

eine Zuſchrift des Lehrervereines für den Landbezirk Wr. Neuſtadt

zur Verleſung, in welcher der genannte Verein den Berathungen den

beſten Erfolg wünſcht, und die der Verſammlung beiwohnenden

Collegen erſucht, für Offenhaltung der Fragen bezüglich des obligaten

Unterrichtes im Obſt- und Gemüſebau und der Berückſichtigung der

Leiſtungen der Schulgärtner bei Stellenbeſeßungen einzutreten.



3

Kaiſerl. Rath Philipp Wagenhütter erſtattet nun ſein Referat,

betont einleitend den Nußen und die Wichtigkeit des Schulgartens

und die Bedeutung desſelben in erziehlicher und praktiſcher Richtung

und weist darauf hin , daß unter mancherlei Zweigen der Land

wirthſchaft in erſter Linie der Obſtbau es iſt, der im Schulgarten zu

pflegen ſei , und daß der 11. - 7 . Landes-Obſtbauverein in der richtigen

Erfenntuiß der Sache ſtets in dieſem Sinne fördernd gewirkt habe .

Bei der Frage nach der zweckmäßigen Einrichtung und Führung des

Schulgartens ſeien beſonders folgende Punkte zu erwägen :

1. Sind die Schulgemeinden geſeßlich verpflichtet, zweckent

ſprechende Schulgärten beizuſtellen und für die Beſchaffung der

Unterrichtserforderniſſe für die Schulgärten Sorge zu tragen ?

2. Sind geſeßliche Beſtimmungen vorhanden , die es dem

Lehrer , bezw . dem Leiter der Schule zur Pflicht machen , den Schul

garten, vom erzieblichen Standpunkte aus betrachtet und den localen

Bedürfniſſen entſprechend , als Lehrmittel zu behandeln und einzu

richten ?

3. Nönnen die Schulfinder verpflichtet werden , am Unterrichte

in dem Schulgarten theilzunehmen, und iſt der Lehrer als Schul

gärtner berechtigt, die Kinder der oberen Altersſtufen zu Schulgarten

arbeiten heranzuziehen ?

Der Herr Referent citiert nun jene geſeblichen Beſtimmungen

und Verordnungen , welche ſich auf den Schulgarten beziehen und

weist darauf hin , daß der $ 63 des Reichs-Volfsídulgeſeßes vom

14. Mai 1869 folgende Beſtimmung enthält : „ Bei jeder Schule iſt

cin Turnplatz und in Landgemeinden nach Thunlichkeit ein Garten

für den Lehrer und eine Anlage für landwirthſchaftliche Verſuchs

zwecke zu beſchaffen u . f . w . Die Beitragspflicht hiefür, ſowie für

Lehrmittel und ſonſtige Unterrichtserforderniſſe iſt, ſoweit nicht

anderweitig vorgeſorgt iſt, durch die Landesgeſeßgebung zu regeln .“

Die Wörtchen „ nach Thunlichkeit“ haben es mit ſich gebracht,

daß das Schulgartenweſen durch viele Jahre hin keine weſentlichen

Fortſchritte machte. Es mußte immer erſt die „ Thunlichkeit“ con

ſtatiert werden , bevor ein geeigneter Plaß zur Errichtung eines Schul

gartens beigeſtellt wurde. Vielfach wurden hiebei auch die Indivi

dualität des Schulleiters und die örtlichen Verhältniſſe in Betracht

1 *
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gezogen . Erſt das Landesgeſetz vom 25. Februar 1890 ſchuf eine

Baſis, auf welcher nun die Forderung wegen Errichtung von Schul

gärten geſtellt werden kann ; übrigens müſſe betont werden, daß bei

Neubauten und Errichtung von Volfsſchulen die Behörden immer

auf die Beiſtellung von Schulgärten gedrungen haben. Eine vom

n.-ö. Landes-Obſtbauvereine im Jahre 1885 veranſtaltete ſtatiſtiſche

Aufnahme der Schulgärten gibt hievon deutlich Zeugniß . & 1 des

leßtcitierten Gefeßes lautet: „ Der Schulgemeinde obliegt bezüglich der

nothwendigen öffentlichen Volfs- und Bürgerſchulen die Herſtellung,

Erhaltung, nöthigenfalls die Miete der Schulgebäude, der Schul

gärten und Turnpläße , der Schuleinrichtung, der Unterrichts

erforderniſſe u. ſ . w . “ Wie zu dem Turnplaße Turngeräthe gehören ,

ſo gehören zum Schulgarten die Gartengeräthe, der erforderliche

Dünger 2., und es ſind die betreffenden Auslagen von der Schul

gemeinde zu beſtreiten, zu welchem Behufe in den Jahresvoranſchlägen

der Ortsſchulräthe Vorſorge zu treffen und die Ausführung dieſer

Forderung von den Bezirksſchulräthen zu überwachen iſt. Ueber An

regung des n . - 0 . Landes -Obſtbauvereines wurde endlich auch vom

f. t . n.-ö. Landesſchulrathe im Einvernehmen mit der t . t . Land

wirthſchafts -Geſellſchaft Wien am 20. April 1892 , 3. 3258, eine

Inſtruction , betreffend die Errichtung und Pflege von Schulgärten

an die Bezirksſchulräthe hinausgegeben, welche in der Monats

verſammlung des n.-Ö. Landes- Obſtbauvereines vom 7. December 1899

als vollkommen ausreichend zur Erreichung der berufsmäßigen Auf

gaben der Schulgärten erkannt wurde, ſofern ſie geeignet gehandhabt,

und ihre Ausführung von der vorgeferten Schulbehörde nadh

drüdlich überwacht werde. Der Referent wünſcht, die heutige Ver

ſammlung möge ſich im ſelben Sinne ausſprechen.

Zur Beantwortung der zweiten und dritten Frage weist der

Referent auf die bereits erwähnten geſeßlichen Beſtimmungen, be

ſonders auch auf § 56 der Schul- und Unterrichts -Ordnung vom

20. Auguſt 1870 hin , welcher jagt : „ Der Unterricht in der Natur

geſchichte foll den Schülern Intereſſe und Liebe für die Natur ein

flößen , ſie mit den verbreitetſten Naturförpern befannt machen und

zur ſcharfen und genauer Beobachtung. jowie zur charakteriſirenden

Beſchreibung der angeſchauten Naturförper anleiten . “ Derſelbe
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Paragraph fordert, Eaß beſondere Aufmerkſamkeit den auf die Land

wirthſchaft (Feld- , Gemüſe- und Obſtbau, Blumencultur, Seiden

raupen-, Bienen- und Viehzucht) bezüglichen Naturgegenſtänden

zuzuwenden ſei und die Anſchauung womöglich von wirklichen Natur

förpern ausgehe, ſich demnach der naturgeſchichtliche Unterricht am

zweckmäßigſten an einen zeit- und ortsgemäß eingerichteten Schul

garten anſchließe.

Dieſe Forderung iſt nunmehr in den betreffenden Normal

lehrplänen zum Ausdrucke gebracht. Der Schulgarten iſt ſonach das

wichtigſte Lehrmittel für den naturgeſchichtlichen Unterricht .

Nachdem jeder. Lehrer den Unterricht anſchaulich zu ertheilen

beſtrebt iſt, die Lehrerſchaft freiwillig Lehrmittel zum Unterrichts

betriebe jammelt, ſei es wohl überflüſſig, auszuſprechen, daß jeder

Lehrer bei Ausſtattung des Schulgartens, dieſes ſo wichtigen Lehr

mittels, mitzuwirken verpflichtet iſt. Ferner erklärt der Normallehrplan

für Bürgerſchulen den Unterricht im Obſt- und Gemüſebau, reſp .

in der Blumencultur in Verbindung mit praktiſchen Arbeiten im

Schulgarten für obligat.

Auch die Volfsidhule, welche ebenſo für das Leben vorzubereiten

und den praktiſchen Bedürfniſſen der Bevölkerung im Unterrichte

Rechnung zu tragen hat, kann den Schulgarten, als das geeignetſte

Mittel, den Kindern Liebe und Luſt zur Arbeit einzuflößen, nicht

entbehren.

Um nun die Kinder, beſonders der oberen Altersſtufen , erfolg

reich im Obſt- und Gemüſebau unterrichten zu können, empfiehlt es

fich, die Stundenpläne ſo einzurichten, daß im Frühjahr und Sommer

wenigſtens eine ( die leßte ) Nachmittagsſtunde in der Woche für den

naturgeſchichtlichen Unterricht im Schulgarten angeſeßt werde. Gemäß

der Inſtruction vom 20. April 1892 unterliegt es keinem Anſtande,

wenn der Lehrer mit ſeiner Schülergruppe eine oder die andere

Stunde wöchentlich außer der vorgeſchriebenen Unterrichtszeit im

Schulgarten arbeite .

Freilich hängt der Erfolg des Unterrichts im Schulgarten

hauptſächlich von dem Wiſſen und Können und von der Liebe zur

Sache ſeitens des Schulgärtners ab .
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Das Beſtreben der Lehrer, ſich in praktiſchen Obſtbaucurſen

in dieſem Fache ſtets fortzubilden , iſt freudigſt zu begrüßen . Es

iſt daher wünſchenswerth, daß dieſe Curſe noch längere Zeit hindurch

abgehalten werden . Zur Förderung der ganzen Sache empfiehlt der

Referent die Errichtung wenigſtens eines vollſtändigen Muſterſchul

gartens in jedem Schulbezirke.

Der Referent weist ferner darauf hin, daß der zweckmäßig

eingerichtete und nett und ſauber gehaltene Schulgarten große An

ſprüche an den Lehrer in Bezug auf Zeit und Mühe ſtelle, daß

beſonders die Lehrer auf dem Lande ſich in der vielſeitigſten Weiſe

in der Gemeinde zu bethätigen haben , ſie daher für ihre Mühe

waltung entſprechend entlohnt werden mögen. Die Prämie dient

als Anerkennung für den beſonders fleißigen Schulgärtner . Vor

allem aber dürfte es richtig ſein , wenn der Lehrerlohn in ein

richtiges Verhältnis zur geleiſteten Lehrerarbeit geſtellt wird .

In Anerkennung beſonderer Leiſtungen mögen bei Beſeßung

von Lehrer- und Schulleiterſtellen außer der Tüchtigkeit als Lehrer

die ſpeciellen Fähigkeiten und Leiſtungen auf dem Gebiete des

Schulgartenweſens Anerkennung und Berückſichtigung finden.

Vom Erträgnis des Schulgartens ſoll ein Theil an die Kinder

abgegeben werden ; der übrige Theil gebühre naturgemäß dem Schul

gärtner. Die Bezirksſchulräthe hätten übrigens bei etwaigen Meinungs

differenzen zwiſchen Ortſchulrath und Lehrer zu entſcheiden und auch

bei Ueberſiedlungen dahinzuwirken, daß der Schulgarten in gutem

Zuſtande übergeben werde .

Schließlich ſei noch mit Bedauern auf die generellen Schul

beſuchserleichterungen in Landgemeinden , u . zw . insbeſondere auf

die nach Artikel V , lit. a der Miniſterial-Verordnung vom 8. Juni 1883,

3. 10618 (Sommerbefreiung im 7. und 8. Schuljahr) hingewieſen,

welche Erziehung und Unterricht ſchädigen , die Zügelloſigkeit der

Jugend fördern, ja ſie bisweilen zur Entſittlichung führen. Ab

geſehen davon , daß die Kinder, wenn ſie wieder in die Schule

kommen , eine wahre Plage für den Lehrer ſind, fehlen ſie in der

Schule in einer Zeit, wo der naturgeſchichtliche Unterricht im Schul

garten ertheilt werden ſoll .

a
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Referent faßt ſeine Ausführungen in folgende Schlußläße zu

ſammen und beantragt, der erſte n.-ö. Schulgärtnertag möge aus

ſprechen :

1. Die Schulgemeinden ſind geſeßlich verpflichtet, im Sinne

des $ 1 des Landesgeſeßes vom 25. Februar 1890 und des Erlaffes

des t . t . n.-Ö. Landesſchulrathes vom 20. April 1892, 3. 3258,

zweckentſprechende Schulgärten beizuſtellen, für die Beſchaffung der

Unterrichtserforderniſſe für den Schulgarten Sorge zu tragen und

im Jahresvoranſchlage jederzeit hiefür Vorſorge zu treffen.

2. Die Inſtruction des t. t. 1.-Ö. Landesſchulrathes vom

20. April 1892, 3. 3258, betreffend die Errichtung und Pflege von

Schulgärten, iſt vollkommen ausreichend zur Erreichung der berufs

mäßigen Aufgaben der Schulgärten , ſie bedarf jedoch der geeigneten

Handhabung und nachdrücklichen Ueberwachung durch die vorgeſepte

Schulbehörde .

3. Den Lehrperſonen obliegt die Pflicht, den Schulgarten, vom

erziehlichen Standpunkte aus betrachtet und den localen Verhält

niſjen entſprechend, als Lehrmittel zu behandeln und einzurichten.

4. Der naturgeſchichtliche Unterricht in der allgemeinen Volks

und Bürgerſchule ſchließt den Unterricht im Obſt- und Gemüſebau

in ſich ; ſonach iſt dieſer Unterricht obligat und findet im Schul

garten die praktiſche Ausführung. Da die Schulfinder vom 5. Schul

jahre an verpflichtet ſind, dem naturgeſchichtlichen Unterrichte anzu

wohnen, ſo ſind dieſelben in der Regel auch zu den Schulgarten

arbeiten heranzuziehen.

5. Die fortgeſeßte Abhaltung von Obſtbaucurſen an dazu ge

eigneten Fachanſtalten in Niederöſterreich mit vorwiegend praktiſchen

Uebungen nach einheitlichem Programme u . zw . durch ſechs Tage

im Frühjahre und drei Tage im Sommer iſt noch durch längere

Zeit unerläßlich. Es ſcheint vortheilhaft, wenn die berufenen Schul

behörden die Bewerbungen für die Obſtbaucurſe aus dem eigenen

Schulbezirke den thatſächlichen Bedürfniſſen entſprechend zu regeln

ſuchen .

6. In jedem Schulbezirke iſt zunächſt die Errichtung mindeſtens

eines vollſtändigen Muſterſchulgartens, ſowie die Beſeßung desſelben

1



- 8

mit einem tüchtigen Schulgärtner anzuſtreben. Unbemittelte Gemeinden

wären durch Subventionen zu unterſtüßen.

7. Dem Schulgärtner gebührt für ſeine Mühewaltung eine

entſprechende Entlohnung, welche in ein richtiges Verhältnis zu ſeinen

Leiſtungen zu ſtellen iſt. (Remuneration ſeitens des hohen f . t . Ader

bauminiſteriums, eventuell des n.-ö. Landes -Obſtbauvereines .)

8. Bei Beſeßung von Lehrer- und Schulleiterſtellen ſollen

außer der Tüchtigkeit als Lehrer die ſpeciellen Fähigkeiten als Schul

gärtner Anerkennung und Berückſichtigung finden.

9. Die generellen Schulbeſuchs -Erleichterungen wirken ſchädigend

auf Erziehung und Unterricht und hemmen auch die Beſtrebungen

der Schule auf culturellem Gebiete .

10. Der Schulgärtnertag ſoll alljährlich, vorläufig vom n.-ö.

Landes -Obſtbauvereine, einberufen und womöglich abwechſelnd an

einem Orte , wo ein Muſterſchulgarten beſteht, abgehalten werden.

Die Schulgartenfrage bilde ein ſtändiges Referat der Bezirkslehrer

conferenzen , und die f . k . Landesſchulbehörde möge auf die Bezirks

ſchulräthe einwirken , daß vorgenannten Punkten ein beſonderes

Augenmerk zugewendet werde.

Allgemeiner, ungetheilter Beifall lohnte dieſe Ausführungen .

Die hierauf über Wunſch der Verſammlung ſogleich eingeleitete

Specialdebatte geſtaltete ſich ſehr lebhaft, u . zw . wie folgt :

Die Punkte 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 wurden ohne Debatte an

genommen .

Zu Punft II ſpricht.

Fachlehrer Bernhard (Bruck a . d . L. ) , welcher darauf hin

weiſt, daß die Minder nach der Unterrichtszeit nicht zu bekommen

ſind, und ſeiner Meinung Ausdruck verleiht , daß die Verordnung

des f . t . n.-ö. Landesſchulrathes Lüden habe und für den Zweck

nicht ausreiche .

Referent erwidert , daß gemäß der Inſtruction wochentlich eine

Unterrichtsſtunde für den Ilnterricht im Schulgarten verwendet werden

fann; die Inſtruction ſdhließt auch nicht aus, daß wochentlich , u . 3w .

je nach Bedarf und den örtlichen Verhältniſſen entſprechend, außer

der linterrichtezeit einige Arbeitsſtunden feſtgelebt werden können .

Uebrigens wird es ſich empfehlen, daß dieſe Frage einen ſtändigen
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Berathungsgegenſtand der Bezirkslehrer- Conferenzen und Lehrer

verſammlungen bilde .

Bezirks -Schulinſpector Scheirl (Waidhofen a . D. Th .) : Man

fönne den Paſſus in dieſer Faſſung ganz gut laſſen . Doch wäre es

gut , unabhängig hievon auszuſprechen, daß für den Schulgarten nicht

bloß die Unterrichtsſtunde, ſondern auch eine gewiſſe Zeit außerhalb

des Unterrichts verwendet werden kann . Mit der Unterrichtsſtunde

allein fann das Auskommen nicht gefunden werden . Es möge aus

drüdlich ausgeſprochen werden, daß die Kinder zu den Arbeiten im

Schulgarten außerhalb der Unterrichtszeit gezwungen werden können.

Oberlehrer Bilzer (Krummnußbaum ) wünſcht, daß behördlich

angeordnet werde, daß außerhalb der Unterrichtsſtunden wochentlich

je eine Stunde für den Obſtbau (für Knaben) und eine Stunde für

den Gemüſebau (Mädchen ) verwendet werden kann .

Bürgerſchul- Director Garnhaft ( Perchtholdsdorf) betont , daß ,

ſolange der Unterricht im Schulgarten und die Pflege desſelben nicht

obligat ſind, die Lehrer kein Mittel haben , den renitenten Eltern

erfolgreich entgegenzutreten.

Oberlehrer Gutlederer (Altenmarkt a . d. I.) meint , die Lehrer

ſollen ſich nicht eine neue Laſt aufhürden . Die Mehrheit der Lehrer

ſchaft fönne einen ſolchen Beſchluß nicht gut heißen , die Sache ſei

noch nicht ſpruchreif, müſſe erſt eingehend berathen werden, und ſtellt

den Antrag:

,, Die Verſammlung möge über dieſe Frage nicht abſtimmen ,

ſondern dieſe für ſpätere Zeiten offen halten .“

Geſchäftsleiter Trilety erinnert an ſeinen Vortrag in der

Monatsverſammlung des Landes-Obſtbau-Vereines vom 7. December

1899 ; nach vielfachen Erfahrungen ſei ein Widerſtand der Bevölkerung

am wenigſten dort vorhanden, wo gute Leiſtungen im Schulgarten

aufzuweiſen ſind; ie mehr die Schulgärtner in die Lage kommen,

wirklich gute, allgemein ſichtbare Erfolge im Schulgarten zu erzielen ,

deſto leichter werde allmählig die Abneigung gegen die Verwendung

der Schulkinder im Schulgarten verſchwinden.

Bernhard betont nochmals die Wichtigkeit des Schulgartens

als Lehrmittel.
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Oberlehrer Kurz (Troppau) bemerkt, es ſei wohl zwiſchen

Arbeit und Unterricht im Schulgarten zu unterſcheiden. Nach den bis

herigen Vorſchriften ſeien wohl Excurſionen geſtattet, bezüglich der

Arbeiten im Schulgarten beſtehe keine genaue Beſtimmung. Die

Schulgartenfrage ſei nicht bloß für Niederöſterreich, ſondern für alle

Kronländer höchſt wichtig, ſie möge daher weiteren Berathungen

vorbehalten werden.

Referent : Es ſcheine, daß viele Herren die Inſtruction nicht

nach ihrem vollen Inhalte kennen, da nach derſelben die Kinder

wöchentlich 1 Stunde außerhalb der Unterrichtszeit, u . zw . abwechſelnd

in kleineren Gruppen 311 den Belehrungen im Schulgarten heran

zuziehen ſind. In welchem Umfange an den Arbeiten theilzunehmen

iſt, richtet ſich nach der Individualität des Lehrers und der Schüler.

Punkt II wird ſchließlich angenommen .

Punkt IV : Oberlehrer Gutlederer ſtellt den Antrag , dieſe

Frage offen zu laſſen .

Der Referent bemerkt, daß der Unterricht im Schulgarten als.

Theil des naturkundlichen Unterrichtes für alle Schüler vom fünften

Schuljahre an obligat iſt und die Lehrer aus demſelben Grunde ver

pflichtet ſind den Schulgarten vorſchriftmäßig zu pflegen .

Bezirks - Schulinſpector Scheirl (Waidhofen a . D. Th . ) be

fürwortet die Annahme des Punktes ; er erblickt hierin keine neue

Belaſtung der Lehrer, der Schulgarten diene nur zur methodiſchen

und praktiſchen Vertiefung des naturgeſchichtlichen Unterrichtes.

Gutlederer zieht ſeinen Antrag zurück ; Punft IV wird ſodann

angenommen .

Zu Punkt VIII ſpricht Oberlehrer Gutlederer, welcher darauf

hinweist, daß die Lehrerſchaft bei Beſeßungen nur Dienſtalter und

fachliche Beurtheilung berückſichtigt wiſſen will, um jeder Protection

die Thür zu verſchließen .

Bezirks-Schulinſpector Traußl (Miſtelbach) betont , daß ja die

im Punkte VIII geforderte Rückſichtnahme nicht ausſchlaggebend ſei .

Der Referent erklärt, daß nach ſeiner Meinung ſelbſtver

ſtändlich in erſter Linie die Tüchtigkeit des Lehrers und das Dienſt

alter bei Beſeßungen ins Auge zu faſſen ſei ; er habe nicht die

Abſicht, eine Debatte über Beſeßung von Lehrſtellen heraufzubeſchwören.
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Die Beſeßung der Lehrſtellen komme dem Bezirksſchulrathe zu, und

dieſer wird in jedem Falle wiſſen, was er zu thun hat . Um allen

weiteren Reflexionen die Spiße zu nehmen, zieht er die in Rede

ſtehende Theſe zurück.

Die übrigen Punkte werden ohne Debatte angenommen .

Der Vorſißende dankt dem Referenten unter allgemeinen Beifalle

für ſeine ausgezeichneten Ausführungen mit warmen Worten und

ertheilt ſodann Herrn Oberlehrer Pavloy zu ſeinem Referate

das Wort.

Dieſer weist zunächſt auf die Schwierigkeiten hin , welche ſich

der Entwiclung des Schulgartenweſens entgegenſtellten, gibt ſeiner

Freude darüber Ausdruck, daß das Wirken der Schulgärtner endlich

auch die Aufmerkſamkeit berufener Kreiſe erregt hat, und hebt die

beſonders auf dieſem Gebiete verdienſvolle Thätigkeit des n . - 7 . Landes

Obſtbauvereines hervor, der die Zahl der Stipendien zum Beſuche

der Obſtbaucurſe von Seite der Lehrer von 20 auf 55 erhöht und

über Anregung des leider zu früh verſtorbenen Collegen Sušnik

Prämien für gut geleitete und gepflegte Schulgärten eingeführt hat,

während der n . - 7 . Landesausſchuß in Erkenntniß der Wichtigkeit

dieſer Beſchlüſſe bereitwillig die Mittel hiezu bewilligte. Er erwähnt

ferner der verdienſtvollen Thätigkeit des mähriſchen Landesausſchuſſes,

ſowie der deutſchen Section des böhmiſchen Landesculturrathes und

gedenkt derſelben Beſtrebungen ſeitens der Behörden in Schleſien,

Oberöſterreich 2 .

Die ſtille, mühevolle Arbeit vieler Collegen im Gartenbau habe

bereits an vielen Orten ſegensreich gewirkt, und der blühende Obſt

bau in Steiermark ſei zum großen Theile eine Folge gut geleiteter

Schulgärten. Referent bemerkt weiter, der Lehrer ſei der berufenſte

Berather des Landwirthes, bedarf aber nebſt der theoretiſchen , ins

beſondere einer praktiſchen Ausbildung, die er in Bezug auf Obſtbau

in den diesbezüglichen Curſen erlange. Gegenwärtig werde in dieſen

Curſen ein Hauptaugenmerk auf die praktiſchen Uebungen gerichtet.

Ein weiterer Fortſchritt ſei die Zweitheilung der Curszeit (im Früh

jahr eine Woche, im Sommer drei Tage) , wodurch dem Curstheilnehmer

im Sommer die Beobachtung der Erfolge ſeiner Thätigkeit vom

Frühjahre ermöglicht wird . Bei Beſprechung des Programmpunktes
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11„ Trennung der Schulgärten in Stadt- und Landesſchulgärten“ gibt

der Referent ſeiner Anſicht dahin Ausdruck, daß in Haupt-, reſp .

Großſtädten , infolge Plaßmangels vielleicht nicht bei jeder Schule

ein Schulgarten errichtet werden könne, da ein ſolcher vor

allem Licht und Luft brauche und in einem dumpfen Hofe nicht

gedeihe . Auch die Schulgärten an der Peripherie ſolcher Städte

unterſcheiden ſich infolge der verſchiedenen Lebens- und Erwerbs

verhältniſſe der Bewohner weſentlich von Landſchulgärten, da ſie

vorzüglich nur als Anſchauungsobject für den naturgeſchichtlichen

Ilnterricht dienen und einen willkommenen Erholungsort bieten ſollen.

Hier entfalle das erziehliche Moment der Arbeit, der Lehrer ſei meiſt

nur Demonſtrator. Die Beſchäftigung der Landbewohner, auch der

der fleineren Städte, beſtehe dagegen zumeiſt oder zum Theile in

Landwirthſchaft, wodurch allein ſchon der Schulgarten dort an Werth

gewinnt. Die Aufgabe des Landichulgartens müſſe ſohin den be

ſonderen Verhältniſſen und Bedürfniſſen der Landbevölkerung an

gepaßt, und ſchon bei Anlage und Einrichtung des Schulgartens ,

ſowie jederzeit bei deſſen Ausnüßung für die Unterrichtszwecke im

Auge behalten werden .

Ueber den zweiten Punkt des Referates „ Ausſcheidung des

Verſuchsfeldes aus dem Schulgarten “ führt Referent aus , daß das

Verſuchsfeld nicht in den Schulgarten gehöre , theils des beſchränkten

Raumes wegen , theils weil es ein faliches Bild geben und zu un

richtigen Urtheilen führen könnte. Ueberdies verlangt 63 des

Reichs -Volksſchulgeſeßes außer dem Garten des Lehrers noch eine

Anlage für landwirthſchaftliche Verſuchszwecke, bedingt daher

durchaus nicht die Vereinigung derſelben .

Die im Schulgarten zu pflegenden Culturen haben ſich auf

das Nothwendigſte und Nüßlichſte zu beſchränken : Obſt-, Gemüſe

und Weinbau, Auban gewerblicher Pflanzen, wenn ſie in der Um

gebung nicht gebaut werden, und Blumenpflege. Der Schulgarten

muß ſich diesbezüglich den örtlichen Verhältniſſen anpaſſen. Botaniſche

und Giftpflanzen mögen im Landſchulgarten zurücktreten . Der Lehrer

wird nicht verſäumen, dieſelben auf ihren Standorten aufzuſuchen

und von den Kindern Sort beobachten zu laſſen, was weit werth

voller iſt , als ſie im Garten zu pflanzen, wo ihnen oft die Eriſtenza
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bedingungen fehlen. Belehrung über Pflanzenſchädlinge und deren

Bekämpfung geht mit der Gartenpflege Hand in Hand.

Bezüglich des leßten Theiles ſeines Referates bemerkt Herr

Pavloy, daß es wohl ſelbſtverſtändlich ſei, daß im Schulgarten

Bienenzucht zu betreiben ſei , und ein Bienenſtand einen weſentlichen

Theil eines vollſtändig eingerichteten Schulgartens ' bilde . Referent

empfiehlt der Verſammlung die Annahme folgender Leitfäße des

Referates :

1. Stadt- und Landſchulgärten ſind in den Culturen zu

trennen , da erſterer mehr ſchulbotaniſchen, legterer aber hauptſächlich

Landescultur- Intereſſen dient.

2. Das landwirthſchaftliche Verjuchsfeld ſei aus dem Schul

garten auszuſcheiden, damit die Culturverſuche der Wirklichkeit ent

ſprechen und der Raum für die eigentlichen Culturen des Schul

gartens nicht geſchmälert werde .

3. Die Hauptculturen beſchränken ſich auf Obſt-, Gemüſe-,

cventuell Weinbau und Blumenpflege .

4. In jeden Schulgarten gehört eine Bienenhütte . Ueber dieſe

Theſen wird die Special- Debatte eröffnet.

Bezirksſchul- Inſpector Wagenhütter bemerkt, daß man ſich

nach den Vorſchriften der Behörden zu richten habe , nach welcher

in jedem Schulgarten eine Abtheilung für landwirthſchaftliche Ver

ſuchszwecke zu beſtehen habe . Ebenſo könnten auch Giftpflanzen im

Garten gezogen werden, ohne daß dieſelben die Cultur anderer

Pflanzen einſchränken .

Schulleiter Klein (Maierſch) iſt ebenfalls gegen die Aus

ſchaltung der Verſuchsfelder, da dieſelben beſonders den landwirth

ſchaftlichen Fortbildungsſchulen recht zuſtatten kommen .

Bezirks- Schulinſpector Traugl fordert ebenfalls die Anlage

der Verſuchsfelder.

Oberlehrer Dübon ( Dobermansdorf): Durch die Ausſchaltung

des Verſuchsfeldes verliert der Schulgarten ſeine Bedeutung.

Oberlehrer Hynais (Ober -Siebenbrunn) macht auf den Unter

ichied zwiſchen „ Abtheilung für landwirthſchaftliche Verſuchszwecke“

und ,, Verſuchsfeld aufmerfjam .
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Der Vorſißende ſpricht ſich gegen die Ausſchaltung von

Giftpflanzen aus .

Oberlehrer Rammler (Gabliß) fordert Berückſichtigung der

Hauptculturen.

Lehrer Roßruder (Berndorf) ſpricht für die Beibehaltung der

Giftpflanzen .

Wagenhütter macht auf die Inſtruction aufmerkſam , nach

welcher der Schulgarten den Fortbildungsunterricht zu unterſtüßen habe.

Referent : Es mögen wohl gewerbliche Pflanzen, die in der

Umgebung nicht gebaut werden, im Schulgarten Platz finden. Für

landwirthſchaftliche Verſuchszwecke aber ſoll der Schulgarten nicht ausge

nüßt werden zum Schaden der Hauptculturen. Zweddienlicher als der

Bau der Giftpflanzen im Schulgarten iſt deren Aufſuchung auf

ihrem Standorte. Fremde Giftpflanzen zu cultivieren iſt bedeutungslos.

Die Theſen 1 und 4 werden unverändert , und die Säße 2 und 3

mit der Modification angenommen, daß in Schulgärten wohl feine

landwirthſchaftlichen Verſuchsfelder, jedoch Anlagen für landwirth

ſchaftliche Verſuchszwede beſtehen ſollen und daß außer den Haupt

culturen auch technologiſche und Giftpflanzen Plaß finden mögen .

Der Vorſigende ſpricht dem Referenten den Dank der Ver

ſammlung für das beifällig aufgenommene Referat aus.

Anträge.

Die geſtellten Anträge (Bilzer : Gegen das Ausſenden von

Baumwärtern als Demonſtratoren für die Anlage und Beſorgung

von Schulgärten. Garnhaft: Daß die Bezirksſtraßenausſchüſſe,

reſp . der 11.-B. Landesausſchuß ihr nothwendiges Baummaterial aus

inländiſchen Baumſchulen beziehen mögen) werden nach der Debatte,

an der ſich die Herren Machatſchet, kurz ( Troppau) Trilety,

Jablanczy betheiligen und nach den aufklärenden Mittheilungen

der leßteren , zurückgezogen.

Der Vorſitzende bringt nun nachſtehendes Begrüßungstelegramm

der deutſchen Section des böhmiſchen Landesculturrathes unter

allgemeinem Beifalle zur Verleſung :

,, Die deutiche Section des Landesculturrathes in Böhmen

begleitet Ihre Berathungen init den beſten Wünſchen auf einen
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vollen Erfolg Ihrer ſegensreichen, die zielbewußte Organiſierung

und Förderung des Schulgartenweſens bezweckenden Be

mühungen. Sie iſt gerne bereit, ſich nach beſten Kräften in den

Dienſt dieſer guten Sache zu ſtellen.

Der Präſident Dr. Schreiner .“

Der Vorſißende dankt nun den Theilnehmern für ihre Auf

merkſamkeit und Ausdauer, erhofft von den Berathungen praktiſche

Erfolge , weist ſodann auf den nahenden 70. Geburtstag unſeres

allgeliebten Monarchen hin , unter deſſen glorreichen Regierung die

Völker Deſterreichs ſo bedeutende Fortſchritte auf geiſtigem und

materiellem Gebiete gemacht haben und ſchließt die Verſammlung

mit einem dreimaligen „ Hoch “ auf Se. Majeſtät den Kaiſer, in das

die Anweſenden begeiſtert einſtimmten.

Oberlehrer Bilzer (Mrummnußbaum ) ſpricht dem Vorſißenden

den Dank der Verſammlung für die objective Leitung der Ver

handlungen aus .

۔:
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